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Landesrechtliche Anpassungen zur Muster-Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (Anlage 1 zur VV TB RP) sind mit Stand 2024 als Anlage 2 zur 
VV TB RP von der obersten Bauaufsichtsbehörde auf der Internetseite des 
Ministeriums der Finanzen (…) veröffentlicht. Diese treten an die Stelle der 
entsprechenden Bestimmungen der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen. (MinBl. RP 2025, Nr. 2, S. 58) 

 
 
 
Inhalt: 
 

• DIN 18065 (Anlage A 4.2/1.): Gebäudetreppen (MVV TB 2024/1) 
 

• DIN 18040-1 (Anlage A 4.2/2): Barrierefreies Bauen - Öffentlich zugängliche 

Gebäude (Anlage 2 zur VV TB RP) 
 

• DIN 18040-2 (Anlage A 4.2/3): Barrierefreies Bauen – Wohnen (Anlage 2 zur VV 
TB RP) 
 
 
 
 

Infos zu Normen, Produkten und Fördermitteln rund ums Barrierefreie Bauen finden 
Sie auf nullbarriere.de. 

https://nullbarriere.de/


Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung 
der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind 

___________________ 

1 nach Landesrecht Seite 60 von 350 

A 4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung 

A 4.1 Allgemeines 

Gemäß § 3 MBO1 sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht 

gefährdet werden. 

Die Anforderungen an die Nutzungssicherheit und die Barrierefreiheit sind insbesondere gemäß §§ 16 und 

50 MBO1 umgesetzt, wenn bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen entsprechend den technischen Regeln 

bezüglich der Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung gemäß Abschnitt A 4.2 entworfen und ausgeführt 

werden. 

A 4.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausführung an bestimmte 

bauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 85a Abs. 2 MBO1 

Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, 
Bemessung und Ausführung 

gem. § 85a Abs. 2 MBO1 

Technische Regeln/Ausgabe Weitere Maßgaben 
gem. § 85a Abs. 2 

MBO1 

1 2 3 4 

A 4.2.1 Gebäudetreppen DIN 18065:2020-08 Anlage A 4.2/1 

A 4.2.2 Barrierefreies Bauen 

A 4.2.2.1 Öffentlich zugängliche Gebäude DIN 18040-1:2010-10 Anlage A 4.2/2 

A 4.2.2.2 Wohnungen DIN 18040-2:2011-09 Anlage A 4.2/3 
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Anlage A 4.2/1 

 

Zu DIN 18065 

 

1 Von der Einführung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebäuden der Gebäude-

klassen 1 und 2 und in Wohnungen. 

 

2 Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenräumen notwendiger Treppen 

in bestehenden Gebäuden: 

Durch den nachträglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion der notwendigen Treppe 

als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der Treppe grundsätzlich nicht beeinträchtigt werden. 

Der nachträgliche Einbau eines Treppenlifts ist zulässig, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

 

1. Die Treppe erschließt nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen. 

2. Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Führungskonstruktion nicht wesentlich 

unterschritten werden; eine untere Einschränkung des Lichtraumprofils (s. Bild A.8) von höchstens 20 cm Breite 

und höchstens 50 cm Höhe ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 3.6) oder der Gehbereich 

(s. Ziffer 8) nicht verändert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend genutzt werden können.  

3. Wird ein Treppenlift über mehrere Geschosse geführt, muss mindestens in jedem Geschoss eine 

ausreichend große Wartefläche vorhanden sein, um das Abwarten einer begegnenden Person bei Betrieb des 

Treppenlifts zu ermöglichen. Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine Restlaufbreite der 

Treppe von 60 cm gesichert ist. 

4. Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf nicht einschränkt. Im 

Störfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne größeren Aufwand in die Parkposition fahren lassen. 

5. Während der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Treppenlifts hochgeklappt sein. 

Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm verbleiben. 

6. Gegen die missbräuchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein. 

7. Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das technisch möglich ist. 

 
3 Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebäude darf durch den nachträglichen Einbau eines 

zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um höchstens 10 cm unterschritten werden. Diese Ausnahme-

regelung bezieht sich nur auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm nach den Festlegungen der 

DIN 18065:2020-08. Abweichende Festlegungen und Anforderungen an die Laufbreite bleiben davon unberührt. 
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Anlage A 2.2.1.4/1 
 
Hinweis: Der Anwendungsbereich der technischen Regel gemäß A 2.2.1.4 (MHolzBauRL) umfasst auch 

Bauteile mit reduzierter und ohne Brandschutzbekleidung gemäß Abschnitt 4.3 der technischen Regel 
gemäß A 2.2.1.4. 
 
Klassifizierungsberichte gemäß Abschnitt A 1.2 bzw. A 1.5 der Technischen Regel gemäß A 2.2.1.4 sind 
von einer gemäß Artikel 39 in Verbindung mit Anhang V.3 der VO (EU) 305/2011 für die in der genannten 

Technischen Regel aufgeführten europäischen Prüfnorm notifizierten Stelle auszustellen. Bis zum 
31.12.2025 dürfen Klassifizierungsberichte auf Basis von Prüfungen nach DIN EN 1365-1:2013-08 auch 
von einer nach § 24 MBO1 für Bauarten entsprechend C 4.1 bzw. C 4.1.1 der Technischen 
Baubestimmungen anerkannten Prüfstelle ausgestellt werden. 
 

Klassifizierungsberichte auf der Grundlage von Vorgängernormen sind weiterhin anwendbar, soweit sich 
die Beurteilungsgrundlagen und Klassifizierungskriterien in diesen Normen nicht wesentlich geändert 
haben. 
 
Zur Ermittlung der Abbrandrate ist DIN EN 1995-1-2:2010-12, Tabelle 3.1 zu verwenden. Der Abbrand ist 

analog zu FprEN 1995-1-2:2024-08 zu ermitteln. 
 
 
A 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz  
 

Lfd. Nr. 
Anforderungen an Planung, 
Bemessung und Ausführung 
gem. § 87a Abs. 2 LBauO 

Technische Regeln/Ausgabe 
Weitere Maßgaben 
gem. § 87a Abs. 2 

LBauO 

1 2 3 4 

A 3.2.6 Lüftung fensterloser Küchen, 
Bäder und Toilettenräume in 

Wohnungen 

Bauaufsichtliche Richtlinie über die 
Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und 

Toilettenräume in Wohnungen: 2010-07 
(s. Anlage D Ministerialblatt der 
Landesregierung von Rheinland-Pfalz 
vom 16. Dezember 2010, S. 205) 

 

 
 
A 4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung 
 
Anlage A 4.2/2 
 
Zu DIN 18040-1 
 
Die Einführung bezieht sich auf bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne von 
§ 51 Abs. 2 und 3 LBauO. Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist folgendes zu beachten: 
 

1. Abschnitt 4.3.7 (Fahrtreppen) ist von der Einführung ausgenommen. 
 
ANMERKUNG: Die Verwendung von Fahrtreppen, die Abschnitt 4.3.7 entsprechen, bleibt jedoch 
unbenommen. 

 

2. Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden auch auf nicht gebäudebezogene Hauptwege Anwendung.  
 
3. Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6 definierte Achsmaß der Greifhöhe für Türdrücker ist 

grundsätzlich nur bei Türen zu barrierefreien Sanitärräumen auszuführen. In allen anderen Fällen kann 
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dieses in Abhängigkeit von Nutzung und Nutzerkreis der öffentlich zugänglichen Bereiche zwischen 
85 cm und 105 cm über OFF betragen. 

 
4. Abschnitt 4.3.6 gilt nur für notwendige Treppen im Sinne von § 33 Abs. 1 LBauO. 

 
5. Abweichend von Abschnitt 4.5.2 ist das Achsmaß von Greifhöhen und Bedienhöhen grundsätzlich im 

Bereich von 85 cm bis 105 cm über OFF zulässig. 
 
6. Mindestens ein Toilettenraum muss Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht 

anzuwenden. Zusätzliche Toilettenräume sind abhängig von der Anzahl der darauf angewiesenen 
Personen vorzusehen. Die Toilettenräume sollen möglichst einfach erreichbar sein (z. B. in 
Bürogebäuden in jedem dritten Geschoss). Weitere Vorgaben können sich aus Sonderbau- und 
anderen Vorschriften ergeben. 

 

7. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der notwendigen Stellplätze müssen Abschnitt 4.2.2 
Sätze 1 und 2 entsprechen. 

 
8. In Beherbergungsstätten müssen, 

a.) wenn sie mehr als 12 Gastbetten haben, mindestens 10 v. H. der Gastbetten, mindestens jedoch 

zwei der Gastbetten, in Beherbergungsräumen liegen, die einschließlich der zugehörigen 
Sanitärräume DIN 18040-2 Abschnitt 5 ohne Anforderungen mit der Kennzeichnung „R“ 
entsprechen und 

b.) wenn sie mehr als 24 Gastbetten haben, mindestens 1 v. H der Gastbetten, mindestens jedoch 
eines der Gastbetten, in Beherbergungsräumen liegen, die einschließlich der zugehörigen 

Sanitärräume DIN 18040-2 Abschnitt 5 mit den Anforderungen der Kennzeichnung „R“ 
entsprechen; die sich so ergebende Gastbettenzahl kann auf die nach Buchstabe a) erforderliche 
Anzahl angerechnet werden. 
 
ANMERKUNG: Für WC-Becken in Räumen nach Buchstabe b) sind die Zugangsseiten 

abwechselnd rechts oder links vorzusehen (vgl. DIN 18040-2 Abschnitt 5.5.3). Stütz- und/oder 
Haltegriffe müssen dort sowie im Bereich der Duschen einschließlich Duschsitze vorhanden sein; 
dabei kann es sich auch um Ausführungen handeln, die bei Bedarf angebracht werden. In der 
Nähe der WC-Becken muss eine Notrufanlage vorgesehen werden. 
 

In Beherbergungsräumen nach Buchstaben a) und b) müssen Gefahrenmeldungen akustisch und 
optisch wahrnehmbar sein. 
 
Hinweis: 
Beherbergungsstätten mit Beherbergungsräumen nach Buchstaben a) und b) müssen eine 

barrierefreie Infrastruktur (DIN 18040-1 Abschnitt 4) aufweisen. 
 

9. Andere in der Norm genannte technische Regeln sind nicht Gegenstand der Einführung, dienen aber 
gleichwohl als allgemeine Planungsgrundlage und sind insoweit maßgebend für das barrierefreie 
Bauen. 

 

Anlage A 4.2/3 
 

Zu DIN 18040-2 
 

Die Einführung bezieht sich auf Wohnungen nach § 51 Abs. 1 LBauO sowie auf wohnähnliche Nutzungen 
und Wohnungen im Sinne von § 51 Abs. 2 LBauO (Einrichtungen insbesondere nach dem Landesgesetz 
über Wohnformen und Teilhabe - LWTG); Gegenstand der Einführung ist auch die stufenlose Erreichbarkeit 
nach § 36 Abs. 4 LBauO. 
Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten: 
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1. Abschnitt 4.3.6 gilt nur für notwendige Treppen im Sinne von § 33 Abs. 1 LBauO. 
 

2. Die mit Abschnitt 4.4 (Warnen/Orientieren/Informieren/Leiten) verbundenen Ziele sind, soweit 

erforderlich, zu berücksichtigen; die genannten Hinweise, Beispiele und Empfehlungen können somit 
im Einzelfall Anwendung finden.  

 

3. Für Wohnungen nach Ziffer 1 genügt es, wenn ein Fenster je Aufenthaltsraum Abschnitt 5.3.2 Satz 2 
entspricht.  

 

4. Für barrierefreie Wohnungen und wohnähnliche Nutzungen im Sinne von § 51 Abs. 2 LBauO ist der 
ggf. erforderliche Bedarf an einer rollstuhlgerechten Ausführung (Kennzeichnung „R“) bezogen auf 
den jeweiligen Benutzerkreis in Abstimmung mit der Beratungs- und Prüfbehörde des Landesamtes 
für Soziales, Jugend und Versorgung (BP-LWTG) festzulegen. 

 

5. Für die stufenlose Erreichbarkeit nach § 36 Abs. 4 LBauO genügt es, wenn Eingänge Abschnitt 4.3.3.2 
Tabelle 1 Zeile 1, Bewegungsflächen vor Türen Abschnitt 4.3.3.4 und Rampen Abschnitt 4.3.7 
entsprechen.  

 

6. Andere in der Norm genannte technische Regeln sind nicht Gegenstand der Einführung, dienen aber 

gleichwohl als allgemeine Planungsgrundlage und sind insoweit maßgebend für das barrierefreie 
Bauen. 

 
 
A 5 Schallschutz 

 
Anlage A 5.2/1 
 
Zu DIN 4109-1 
 

Wird Wohnraum in Gebäuden, deren Fertigstellung mindestens zwei Jahre zurückliegt, durch 
Wohnungsteilung, Änderung der Nutzung, Aufstocken oder durch Ausbau des Dachgeschosses 
geschaffen, ist die DIN 4109 1 nicht anzuwenden. § 4 LBauO, nachdem die gesunden Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse zu wahren sind, bleibt unberührt; bei den konkreten Anforderungen an die Bauteile 
kommt insbesondere eine Orientierung an den Qualitäten der vorhandenen Bauteile im Gebäude in 

Betracht. 
 




